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Umgang mit wuchernden Pflanzen am Elsterufer in der Neustadt - ,,Japanischer
Staudenknöterich" ...

1. lst der Stadtvenvaltung dieses Problem bekannt?
2. W"nn ja - kam es bereits zu Schäden an beispielsweise Wegen, Mauer,

Dämmen oder Ahnlichem?
3. Wird etwas - und wenn ja, was wird unternommen um eine weitere Ausbreitung

entlang der weißen Elster z. B. auch im Greizer park zu verhindern?4. Sind weitere Standorte mit potentiell für lokale ökosysteme bedrohlichen,
invasiven Pflanzenarten bekannt? Wenn ja, welche Orte und welche Arten?

Zu 1. ja

Zu 2. Dies isf uns nicht bekannt

Frage 3 und Frage 4 zusammengefassf..

ln Zusammenhang mit diesen Fragen folgende lnformation:

wir hatten eine Mängelmeldung aus dem Bereich Neumühte über ein
Vo rko m men vo n Riesen bä ren kl a u.

Die Probleme bei der Pflanze sind ähnlich wie beim Japanischen Knöterich -
nur dass hier gravierende gesundheitliche Gefährdungen zu befürchten
sind.
wir haben den standort in Augenschein genommen - außerhalb der
ortslage, in einer frei zugängtichen wiese, 3 oder 4 Einzetpflanzen an 2
Stando rte n i n der E ntsteh u ngs ph ase, kei ne stadteigenen G ru ndstü cke.
wegen der Geringfügigkeit sind unsere Mitarbeiter gerade dabei die
Pflanzen auszugraben und fachgerecht zu entsorgen Dies ist ein Einzetfatl.

zum Thema llmgang mit derartigen Pflanzen allgemein wurde eine
Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Greiz
geführt.

Nach ihrer Aussage ertolgt deneit keine qualifizierb Ertassung,
sfraúegische Planung bezüglich der Bekämpfung von Neophyten an sich
wegen zu wenig Personal und finanzieller Ausstattung im Landratsamt.

Bekämpfungsaktionen konzentrieren sich auf den Riesenbärenklau und nur
sporadisch an Standorten mit hoher Konzentration als Vergabeleistung an
Firmen.

Die gesetzlichen vorgaben zur Bekämpfung der Neophyten sind in
Thüringen sehr schwammig. Eine Pflichtaufgabe /ässf sich da nicht
herleiten. G ru ndsätzlic h si nd die jewei I igen G ru ndstückseigentü mer se/þsf
zum Handeln aufgefordert, was in den meisten Fällen eher nicht
funktioniert.
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Stand der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Erstellung eines
Klimaschutzkonzeptes

1. Wann ist mit Vorlage eines Klimaschutzkonzeptes im Stadtrat zu rechnen?

Zu 1.

lm Jahr 2020 wurde ein erster Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes
gebunden mit dem Ziel eine Bestandserfassung durchzuführen und
Fördermittel zu akquirieren. Unter der Maßgabe, dass die Weiterbeauftragung
nach Vorlage eines Fördermittelbescheides im Augusl2O2l erfolgt und die
Arbeiten im September 2O21beginnen, können Zwischenergebnisse zum
Kl imasch utzkonzept im Dezember 2021 v orgestel lt werden.

2. Liegt bereits eine Energie- und Treibhausgasbilanzvor?

Zu 2. Partiell, für ausgewählte kommunale Unternehmen - bspw. die GSP und
EV.

3. Liegt bereits eine Potenzialanalyse und liegen bereits konkrete
Minderungsziele vor?

Zu 3. Pa¡tiell wurden ersúe Vorschläge erarbeitet.

4. Liegt bereits ein Maßnahmenkatalog vor?

Zu 4. Nein - kann erst nach Durchführung Klimaschutzkonzeptes abgeleitet
werden.
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Projekt Marstallcenter

1. Liegen bereits Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor?
Wenn ja welche?

Zu 1.
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentliche Belange (TöB) eúolgte durch
Plan und Recht Berlin. Die dort eingegangenen Stellungnahmen wurden vom
Büro in der Anlage (Excel-Tabelle) zusammengestellt.

Veñahrenstand des Beþa u ungsplanes :
16.09.2020 Aufstellungsöescñuss durch den Stadtrat
11. - 12.2020 Frühzeitige Beteiligung der TöB
17.11.2020 Pandemiebedingt abgesagt mit Ankündigung, dass die
Ve ra nstaltu n g n a c h g e h o lt wi rd : öffe ntt i c h e Ve rs a m m I u n g z u r frü h ze iti g e n
Bü rgerbeteiligu ng in der Vogtlandhal le
18.11. - 17.12.2020 Frühzeitige Bürgerbeteiligung (Online) mitVorentwurt des
Bebau u ngsplanes u n d diverse n Zusatzi nformati o nen zu m gep lanten Gebäu de,
zur geplanten Verkehrserschließung u. s. w.

Die umfangreichen Stellungnahmen sollen an alle Stadträte verteiltwerden,
sobald der lnvestor sich hienu positionieñ hat und vom Planungsbüro
entsprechende Abwägungsvorschläge erarbeitet werden, über die der Stadtrat
dann im Einzelnen abstimmen wird. Das Büro hat alle Stellungnahmen
digitatisiert und - soweit wie momentan möglich - inhaltlich aufbereitet. Die
Möglichkeit der Akteneinsicht durch die Stadträúe besÚefif.

Auch die Vorab-VerTeilung der Stellungnahmen an einzelne Stadträte wäre
mögtich. Es wird aber empfohlen, den Entwurt der Abwägungstabelle und die
Position des /nyestors zu den eingeforderten Entwurtsänderungen abzuwa¡ten
und die komplexe Sachlage dann in einer Sondersítzung des BUWA oder
Stadtrates zu erörtern. Der llmfang der eingegangenen Stellungnahmen und
die Komptexität der abzuwägenden Sachthemen sprengen den Rahmen einer
turnusmäßigen Sitzung gemäß Sitzu ngskalender.

2. Wie viele Einsprüche, Eingaben oder Stellungnahmen durch Bürger sind
eingegangen?
Wird darauf geantwortet? Welche Hauptargumente für oder gegen das Projekt
werden dort aufgeführt.

Zu 2.
tm Rahmen der frühzeitigen Bürgerheteiligung gingen 124 Schreiben von einer
oder mehreren Personen (auch llnterschriftslisten) ein. Auch über die darin
formutierten Hinweise sol/ der Stadtrat entscheiden, sobald entsprechende
Abwäg u n gsvo rsc h läg e vo rl iegen.



Ein Teil der Stellungnahmen wurde - eþenso wie die von der Sfadf 2020 online
offengelegten Pläne und Gutachten - auf der Homepage der lnitiative "Stoppt
das MarstalhCenter Greiz!" veröffentlicht und kann noch heute dort
eingesehen werden.

Eine Beantwoñung der Stellungnahmen ertoþt im Rahmen derfrühzeitigen
Beteiligung der Bürger nicht. lm Rahmen der Abwägung entscheidet der
Stadtrat, ob und ggf. in welcher Weise die Hinweise gewürdigt werden und in
die weitere Planung einfließen.

Die Argumente der Bürgerschaft sind vielftiltig und überwiegend gegen den
202CI offengelegten Vorentwurt gerichtet. ln Frage gestellt sowe am häufigsten
u n d i n te nsivsfen k ri ti s i e ¡7 we rd e n insåeson d e re :
- die Funktionsmischung (großflächiger Einzelhandel und Wohnen)
- die gestalterischen Auswirkungen des Neuþaus
- der Umgang mit dem denkmalgeschützten Marstallgebäude und seinem

Umfeld und
- die Verkehrslösung.

3. Wie schätz die Stadtverwaltung aktuell den zeitlichen Ablauf des Projektes
ein?

Zu 3.

Eine Aussage hienu ist momentan nicht möglich.

Setþsf die Du rchfüh ru nglMachhol u ng der am I 7.1 1.2020 pandemiebedingt
abgesagten Versammlung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung lsú ersf dann
sinnvoll, wenn sich der lnvestor zu einigen grundsätzlichen inhaltlichen
Fragen des Planentwurts positioniert hat und bekannt giht, in welchem
Maße er den bisherigen Planentwurt - in Reaktion auf die eingegangenen
Stellungnahmen der Bürger und der TöB - anpasst.

4. Wann soll der Bebauungsplan für das Marsall-Areal im Stadtrat wieder Thema
werden?

Zu 4.
Eine Entscheidung hienu rsf erst nach Positionierung des lnvestors zum
weiteren Verfahren und zum llmgang mit den eingegangenen
Stellungnahmen möglich, sofern der Stadtrat nichtvon sich aus auf die
Behandlung des Themas drängt und entsprechende Beschlussvorlagen
einbringt.

5. Wann plant der Bauherr die Bauphase zu beginnen?

Zu 5.
Die ursprünglichen Ausführungsfristen des lnvestors sind nicht mehr
realistisch, da das Vertahren seit Jahresanfang 2021 praktisch ruht. Erst
wenn die oben angerissenen inhaltlichen Fragen geklärt sind, ist eine neue
Vorausschau möglich.


